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Wir gehen davon aus, dass die Hemmschwelle, einen Gewaltvorfall, eine Gewaltvermutung mit zureichenden Hinweisen zu melden, für die meisten Menschen in unseren 
Einrichtungen und Diensten eine Herausforderung darstellt. Es ist wichtig, die Menschen, die eine Meldung machen wollen, im Vorfeld zu unterstützen, gut zu informieren 

und zu lotsen. 
Die folgende Grafik soll als Leitfaden für das Gespräch zwischen interner Ansprechperson und einer Person, die den Kontakt aufnimmt dienen.  

 
 
 

 

      

meldende Person ist sich unsicher ob sie Gewaltvorfall melden soll meldende Person ist sich sicher, dass sie Gewaltvorfall melden will 

Die interne Ansprechperson:  

 signalisiert Offenheit und bedankt sich, dass die Person die interne 
Ansprechperson aufsucht und ermutigt Mitarbeiter*in, 
Gewaltvorfälle/Gewaltvermutungen zu melden. 

 erklärt ihre Funktion und Aufgabe: sie ist neutral und hat Lotsenfunktion.   

 verweist als Lotse/ Lotsin auf das Ziel des institutionellen Gewaltschutzes. Sie 
erklärt die Ziele für die Einrichtung, die Mitarbeitenden und die Betreuten/ 
Bewohner/ Angehörigen, Hilfesuchenden. 

 kennt den Verfahrensablauf und erklärt diesen gegenüber der Person, die 
Meldung machen möchte. Dies schafft Transparenz und Sicherheit. 

 prüft Aussagen nicht, sie bewertet sie nicht (keine Plausibilitätsprüfung von 
Aussagen).   

 erklärt, wie das weitere Vorgehen ist/ was passiert, wenn ihr jetzt/ heute ein 
Gewaltfall/ eine Beobachtung geschildert wird, 

 weist darauf hin, dass sie für den Fall, dass sie von Gewalt erfährt, keine 
Schweigepflicht hat und im Fall einer Meldung das Situationsportrait erstellen 
und weiterleiten muss  

Person nimmt Kontakt mit der internen Ansprechperson auf, weil sie Gewaltanwendung wahrgenommen hat, selbst erlebt hat oder Gewaltanwendung vermutet  

ververmuvermutet 

 

Die interne Ansprechperson: 

 erklärt den Ablauf des Verfahrens. 

 unterstützt die meldende Person bei einer neutralen Situationsbeschreibung 

anhand des Situationsportraits. 

 

 Der Fall/ die Beobachtung wird so weitergemeldet, wie er von der 

betroffenen / beobachtenden Person beschrieben wird. 

 

Mitarbeiter*in 
will Vorfall nicht melden 

Mitarbeiter*in will Vorfall 
melden 

 Für den Fall, dass die Person, die beobachtet hat, nach Aufklärung über die Aufgabe der 
internen Ansprechperson doch nicht melden will, kann sie zur weiteren Beratung an 
Herrn Engelhardt (DiCV) oder auch an die MAV oder auch an die externe 
Fachberatungsstelle verwiesen werden. Sollten Nothilfemaßnahmen erforderlich sein, 
unterstützt die interne Ansprechperson. 

Übergabe des Situationsportraits an Vorgesetze/ Einrichtungsleitung/ 
Externe Ansprechperson (eAP)/ Träger/ 

 vom Träger benannte Person  


